
Allgemeine Preisregelungen für die Versorgung mit Wasser 
der Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH 

 
Bei den nachstehend aufgef€hrten Entgelten (Preisen) handelt es sich um 
Bruttoendpreise, d. h. einschl. Umsatzsteuer. Die Nettopreise, ohne Um-
satzsteuer, sind in Klammern aufgef€hrt. 
 

§ 1 
Wasserpreis / Grundpreis 

 
Der Bezugspreis f€r das von der Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH 
(WSV) nach der •Verordnung €ber Allgemeine Bedingungen f€r die Versor-
gung mit Wasser‚ (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980 (BGBL. I S. 3.317) und 
den •Ergƒnzenden Vertragsbestimmungen‚ der Wasserversorgung Syker 
Vorgeest GmbH (WSV) in der jetzt g€ltigen Fassung zur Verf€gung gestellte 
Wasser setzt sich wie folgt zusammen: 
 
1. Wasserpreis 

Der Wasserpreis wird nach Kubikmetern berechnet und betrƒgt: 
vom 01.01.2005 bis 31.12.2006 je cbm € 0,89                       (0,83) 
ab 01.01.2007 je cbm  € 1,00                       (0,93) 
Der Wasserverbrauch wird durch Wassermesser ermittelt. Soweit durch 
„bernahmevertrƒge abweichende Wasserpreise vereinbart wurden, 
verbleibt es bei den vereinbarten Preisen. 

 
2. Grundpreis 
Der Grundpreis betrƒgt ab dem 01.01.2005: 
 a) f€r einen Wasserzƒhler bis 

Qn  2,5 (  2,5 cbm/h)   monatlich     €       2,68               ( 2,50) 
Qn  6    (  6,0 cbm/h)   monatlich     €       3,80               ( 3,55) 
Qn 10   (10,0 cbm/h)   monatlich     €       5,03               ( 4,70) 
 

 b) f€r einen Gro…wasserzƒhler mit einer Nennweite von 
  Qn  15  (  50 mm)       monatlich      €     19,15               (17,90) 

Qn  40  (  80 mm)       monatlich      €     30,60               (28,60) 
Qn  60  (100 mm)       monatlich      €     39,86               (37,25) 

 
§ 2 

Leistungsentgelte für Standrohre und Bauwasser 
 

(1) F€r die vor€bergehende Wasserentnahme durch Standrohre aus dem 
Leitungsnetz der WSV sind folgende Entgelte zu zahlen: 
a) Sicherheitsbetrag *1)  €  200,00          (200,00) 
b) Miete pro angefangenen Tag €      1,18              (1,10) 
c) Verzugsgeld bei „berschreitung des 
    Vorf€hrtermins pro Verzugstag €      1,18              (1,10) 
d) Wasserpreis pro entnommenen cbm: 
    vom 01.01.2005 bis 31.12.2006  €      0,89               (0,83) 
    ab 01.01.2007 je cbm  €      1,00               (0,93) 
 

(2) Wenn eine Messung des Bauwasserverbrauchs nicht m†glich ist, wird 
bei der Errichtung eines Einfamilienhauses ein Pauschalbetrag von 
     €  109,14 (102,00) 
berechnet. 
Dieser Betrag erh†ht sich je weitere 
Wohn-/Nutzungseinheit um  €    53,50              (50,00) 
 

§ 3 
Baukostenzuschuss 

 
F€r den Anschluss an die Verteilungsanlage der WSV ist ein Baukostenzu-
schuss zu zahlen. 
Der Zuschuss betrƒgt: 
 
1. f€r den Anschluss eines unbebauten Grundst€cks (bis zu einer Nenn-

weite von 40 mm [1 ‡‚])  €  655,91     (613,00) 
 
2. f€r den Anschluss eines Gebƒudes i. S. des ˆ 2 Abs. 4 der Wasserlie-

ferungsbedingungen als Ergƒnzende Vertragsbestimmungen zur AVB-
WasserV ( bis zu einer Nennweite von 
40 mm [1 ‡‚])   €  655,91     (613,00) 

 
3. f€r den Anschluss eines unbebauten Grundst€ckes oder eines Gebƒu-

des i.S. des ˆ 2 Abs. 4 der Wasserlieferungsbedingungen als Ergƒn-
zende Vertragsbestimmungen zur AVBWasserV f€r die eine Nennweite 

 
von   50 mm erforderlich ist          €   1.422,03              (   1.329,00) 
von   80 mm erforderlich ist          €   3,610,18              (   3.374,00) 
von 100 mm erforderlich ist          €   5.689,19              (   5.317,00) 
von 125 mm erforderlich ist          €   8.861,74              (   8.282,00) 
von 150 mm erforderlich ist          € 11.597,37              ( 10.839,00) 
von 200 mm erforderlich ist          € 18.873,73              ( 17.639,00) 
 

§ 4 
Hausanschlusskosten 

 
Der Anschlussnehmer zahlt f€r eine Anschlusslƒnge bis zu 10 m folgende 
Hausanschlusskosten: 
 
1. Bei Verwendung von Rohren mit einer Anschlussnennweite 

von 25 mm (1‚)           €   1.093,54             (   1.022,00) 
zuz€glich je lfd. m Mehrlƒnge          €        27,93             (        26,10) 

von 32 mm (1 ‰‚)           €   1.148,11          (  1.073,00) 
zuz€glich je lfd. m Mehrlƒnge          €        29,00          (       27,10) 
von 40 mm (1 ‡‚)           €   1.257,25          (  1.175,00) 
zuz€glich je lfd. m Mehrlƒnge          €        30,71          (       28,70) 
von 50 mm (2‚)           €   1.367,46          (  1.278,00) 
zuz€glich je lfd. m Mehrlƒnge          €        32,85          (       30,70) 
Die Abrechnungslƒnge f€r den Hausanschluss beginnt an der
Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der Haupt-
absperrvorrichtung. 
F€r stƒrkere Hausanschl€sse mit gr†…eren Nennweiten gelten 
Sondervereinbarungen. 

2. F€r Hausanschl€sse, die nach Art, Dimension und Lage von 
€blichen Hausanschl€ssen abweichen, sowie bei ungew†hnli-
chen Bauverhƒltnissen, z. B. hohem Grundwasserstand, Un-
terminierungsarbeiten, Fundamente oder Frost im Erdreich 
und ƒhnliche Erschwernisse, treten an die Stelle der Betrƒge 
nach Ziffer 1 gesondert ermittelte Kosten. 

 
        § 5 

      Kosten für besondere Maßnahmen 
 

      In Gewerbe-, Wochenend- und Feriengebieten sind die Kosten f€r 
     die Herstellung der gemeinsamen Leitung neben den ˆˆ 3 und 4 
    genannten Betrƒgen zu zahlen. 
 
      Soweit Grundst€ckseigent€mer nicht feststehen, sind die Kosten 
    von demjenigen, der die Gebiete erschlie…t und den Auftrag f€r die 
      Herstellung erteilt, zu €bernehmen. 
 

       § 6 
        Leistungsentgelte für den Aus- und Einbau, 
        Prüfung und Reparatur von Wasserzählern 

 
       Werden auf Veranlassung des Abnehmers Hauswasserzƒhler der 
     Gr†…e 2,5 bis 10 cbm/h ein- oder ausgebaut, so werden 
       a) f€r jeden Ausbau                    €    43,76        (40,90) 
       b) f€r jeden Einbau                    €    43,76        (40,90) 
       c) f€r gleichzeitigen Ein- und Ausbau           €    65,64        (61,35) 
       d) f€r die messtechnische Befundpr€fung    €    21,30        (17,90) 
       e) f€r die innere Beschaffenheitspr€fung      €    27,37        (23,00) 
       f) f€r die messtechnische Befund- und 

innere Beschaffenheitpr€fung                          €    48,67        (40,90) 
       g) f€r die vom Anschlussnehmer zu 

vertretene Reparatur eines Wasser- 
zƒhlers (z.B. Frostschƒden o.         €    36,53        (30,70) 

abgerechnet. 
F€r den Ein- und Ausbau von Gro…wasserzƒhlern, auf Verlangen 
des Abnehmers, werden die entstandenen Kosten nach Aufwand 
abgerechnet. 
 

§ 7 
Mahngebühren und sonstige Kosten 

 
1. Mahngeb€hren pro Mahnvorgang *1) €       5,00         (5,00) 
2. Fahrtkosten f€r das Tƒtigwerden eines 
 Beauftragten der WSV je km  €       0,55         (0,51) 
3. Kosten f€r die Sperrung eines  
 Anschlusses   €     18,45       (15,50) 
4. Kosten f€r die Šffnung eines 
 Anschlusses   €     18,45       (15,50) 
5. Kosten f€r die Šffnung eines 
 Anschlusses au…erhalb der Dienstzeit €     35,70       (30,00) 
 

§ 8 
Mehrwertsteuer 

 
In den Entgelten gemƒ… der ˆˆ 1 bis 7 ist die nach dem Umsatz-
steuergesetz vom 29.05.1967 (BGBl. I, S. 545) in der jeweils 
g€ltigen Fassung abzuf€hrende Mehrwertsteuer enthalten. 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Die vorstehende geƒnderte Fassung der Preisregelung tritt am 
01.01.2007 in Kraft. 
  
gez. Rippe 
Geschƒftsf€hrer 
 
*1) Leistungen ohne Mehrwertsteuer  


